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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Kreistag 13.12.2022 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

ALB FILS KLINIKEN GmbH - Änderung der Aufwandspauschale der 
Mitglieder in den Gremien der ALB FILS KLINIKEN GmbH 

 
 

I. Beschlussantrag 
 

1) Der Kreistag stimmt der Änderung der Aufwandspauschale der Mitglieder in 
den Gremien der AFK GmbH gemäß der Anlage zu.  
 

2) Der Kreistag weist den Vertreter des Landkreises Göppingen an, in der 
Gesellschafterversammlung der AFK GmbH der Anpassung der 
Aufwandspauschale der Mitglieder in den Gremien der AFK GmbH 
zuzustimmen. 

     
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Kommunal-/gesellschaftsrechtliche Grundlagen: 
Nach § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags der ALB FILS KLINIKEN GmbH (AFK) 
hat die Gesellschafterversammlung insbesondere über die Aufwandsentschädigung 
des Aufsichtsrats zu entscheiden. Die Änderung der Aufwandspauschale der 
Mitglieder der Gremien Aufsichtsrat AFK GmbH gehört hierzu.  
 
Gemäß § 104 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 48 LKrO vertritt der 
Landrat oder ein ermächtigter Vertreter den Landkreis in 
Gesellschafterversammlungen von Unternehmen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts, an denen der Landkreis beteiligt ist. Die AFK GmbH ist eine 100 %-
Beteiligung des Landkreises Göppingen. Mit Ausnahme der Geschäfte der 
laufenden Verwaltung hat der Landrat oder ein ermächtigter Vertreter in dieser 
Funktion vor Beschlüssen (als Gesellschafterversammlung) die Weisung des 
Kreistags einzuholen (§ 42 Abs. 2 Satz 1 LKrO analog). 
 
Aufgrund dieser rechtlichen Grundlagen ist für die Anpassung der 
Aufwandsentschädigungen ein förmlicher Beschluss sowie ein förmlicher Wei-
sungsbeschluss durch den Kreistag erforderlich.  
 
Der Aufsichtsrat befasste sich in der Sitzung am 01.12.2022 mit der Thematik und 
beschloss dies einstimmig. Es wird auf die Anlage verwiesen.     
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III. Handlungsalternative 
 
Keine Zustimmung, keine Weisungserteilung. Beides wird nicht empfohlen.     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Keine unmittelbaren finanziellen Folgekosten für den Landkreis.     

 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt      

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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